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Mitteilungsblatt 
Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Fladungen mit 
ihren Mitgliedsgemeinden Stadt Fladungen, 
Gemeinde Nordheim v.d.Rhön und Gemeinde Hausen

Jahrgang 46 Nr. 11/202408./09.06.2024

Amtliche Bekanntmachungen 

Wahlbekanntmachung zur Europawahl am 9. Juni 2024 
1. Die Wahl dauert von 8 bis 18 Uhr. 
2. Die Gemeinde bildet einen Wahlbezirk. 
Der Wahlraum befindet sich in der 

Grundschule Fladungen Aula 
Hausener Straße 2 
97650 Fladungen 

Der Wahlraum ist barrierefrei 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in 

der Zeit vom 29.04.2024 bis 19.05.2024 übersandt worden sind, 
sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem die 
Wahlberechtigten zu wählen haben. 

3. Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Brief-
wahlergebnisses um 18:00 Uhr in 

Grundschule Fladungen 
Hausener Straße 2, 97650 Fladungen  

zusammen. 
4. Jede wahlberechtigte Person kann nur in dem Wahlraum 

des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie ein-
getragen ist. 

Die Wählerinnen und Wähler haben ihre Wahlbenachrichti-
gung und einen amtlichen Personalausweis – Unionsbürgerin-
nen und Unionsbürger einen gültigen Identitätsausweis – oder 
Reisepass zur Wahl mitzubringen. 

Die Wahlbenachrichtigung ist auf Verlangen bei der Wahl ab-
zugeben. 

Mitteilung der Redaktion 
Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes erscheint 
am Wochenende vom 22./23. Juni. Redaktionsschluss 
für die kommende Ausgabe ist Mittwoch, 12. Juni, um 
12.00 Uhr. Wir bitten um Beachtung. 
 

Die Verwaltungsgemeinschaft Fladungen bietet als bürger-
freundlichen Service alle 14 Tage die kostenfreie Verteilung 
des Mitteilungsblattes in die Haushalte im VG-Gebiet an. 
Diese erfolgt mit der Werbepost am Wochenende. In Brief-
kästen mit der Aufschrift „Keine Werbung” sowie einigen we-
nigen anderen Bereichen ist die Zustellung leider nicht 
möglich. Das Mitteilungsblatt liegt daher zusätzlich an fol-
genden Stellen kostenfrei zum Mitnehmen aus: 
 

Fladungen Verwaltungsgemeinschaft 
Marktplatz 1 

Hausen Bäckerei Hippeli 
St.-Georg-Str. 3 

Nordheim Rathaus (Steckkasten) 
Marktplatz 7 

 

Außerdem kann das Mitteilungsblatt kostenlos unter 
www.fladungen-vgem.de/neuigkeiten-1/2024  

bzw. unter der Rubrik Aktuelles abgerufen werden. 
 

Vereine und Institutionen können kostenlos öffentliche Ver-
einsnachrichten, Termine und Veranstaltungshinweise in der 
Rubrik „Aus den Vereinen“ und im Veranstaltungskalender 
bekannt geben. Darüber hinausgehende Anzeigen für z. B. 
Feiern oder Festveranstaltungen sind kostenpflichtig. 
 

Beiträge schicken Sie bitte per E-Mail an  
mitteilungsblatt@streutal-journal.de 

 

Die gleiche Adresse gilt für die Annahme von kostenpflichti-
gen Werbeanzeigen. Für Rückfragen steht Ihnen die Redak-
tion unter Tel. 09776 / 26297-17 zur Verfügung.
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Stadt 
Fladungen

Spruch des Tages 
 

„Das Schöne zieht einen Teil seines Zaubers 
aus der Vergänglichkeit.“ 

– Hermann Hesse – 
 

Die VGem und die Tourist-Information Fladungen  
wünschen Ihnen sonnige Tage.



Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede Wählerin und 
jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraums einen Stimmzet-
tel ausgehändigt. 

Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Stimme. 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 

die Bezeichnung der Partei und ihre Kurzbezeichnung bzw. die 
Bezeichnung der sonstigen politischen Vereinigung und ihr Kenn-
wort sowie jeweils die ersten zehn Bewerberinnen oder Bewerber 
der zugelassenen Wahlvorschläge und rechts von der Bezeich-
nung der Wahlvorschlagsberechtigten einen Kreis für die Kenn-
zeichnung. 

Die wählende Person gibt ihre Stimme in der Weise ab, 
dass sie auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in 

einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig 
kenntlich macht, welchem Wahlvorschlag sie gelten soll. 

Der Stimmzettel muss von der wählenden Person in einer 
Wahlkabine des Wahlraums oder in einem besonderen Neben-
raum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass ihre 
Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht 
fotografiert oder gefilmt werden. 

5. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahl-
handlung erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergeb-
nisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jede Person hat Zutritt, 
soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

6. Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein haben, kön-
nen an der Wahl im Landkreis oder in der kreisfreien Stadt, in 
dem/der der Wahlschein ausgestellt ist, 

1. durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk  
des Landkreises/der kreisfreien Stadt oder 
2. durch Briefwahl teilnehmen. 

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeinde 
(Verwaltungsgemeinschaft) einen Wahlschein, einen amtlichen 
Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen 
amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief 
mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) 
und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort spä-
testens am Wahltag bis 18 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann 
auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. 

Mit der Erteilung eines Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen 
wird für die wahlberechtigte Person im Wählerverzeichnis die Aus-
stellung des Wahlscheins vermerkt. Dieser Vermerk hat zur Folge, 
dass die wahlberechtigte Person ohne Wahlschein weder in 
einem Wahllokal noch per Briefwahl wählen kann. Gehen die 
beantragten Wahlunterlagen nicht oder nicht rechtzeitig zu, sollten 
sich die betroffenen Wahlberechtigten umgehend an ihr Wahlamt 
wenden. Bis spätestens Samstag, 8. Juni 2024, 12 Uhr, besteht 
noch die Möglichkeit, einen neuen Wahlschein beim Wahlamt zu 
beantragen, wenn glaubhaft versichert wird, dass der beantragte 
Wahlschein nicht zugegangen ist. 

7. Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur ein-
mal und nur persönlich ausüben. Das gilt auch für Wahlberech-
tigte, die zugleich in einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union zum Europäischen Parlament wahlberechtigt 
sind. Eine Ausübung des Wahlrechts durch einen Vertreter an-
stelle der wahlberechtigten Person ist unzulässig (§ 6 Abs. 4 des 
Europawahlgesetzes). 

Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder 
wegen einer Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme gehindert 
ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer 
von der wahlberechtigten Person selbst getroffenen und geäu-
ßerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hil-
feleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, 
die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung der 
stimmberechtigten Person ersetzt oder verändert oder wenn 
ein lnteressenskonflikt der Hilfsperson besteht(§ 6 Abs. 4a 
des Europawahlgesetzes). 

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer 
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheits-
strafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt 
wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der 
Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne eine geäu-
ßerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten eine Stimme ab-
gibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des 
Strafgesetzbuches). 

 
16.05.2024 
Michael Schnupp 
1. Bürgermeister 

 
 
 
Müllkalender 
Fladungen, Heufurt, 
Wurmbergsiedlung 

Mittwoch, 19. Juni (+ Papier) 
Mittwoch, 03. Juli (+ Gelbe Tonne) 

Brüchs, Huflar, Leubach, Oberfladungen, Rüdenschwinden, 
Sands, Weimarschmieden 

Donnerstag, 20. Juni (+ Papier) 
Donnerstag, 04. Juli (+ Gelbe Tonne) 

 
 

Amtliche Bekanntmachungen 

Wahlbekanntmachung zur Europawahl am 9. Juni 2024 
1. Die Wahl dauert von 8 bis 18 Uhr. 
2. Die Gemeinde bildet einen Wahlbezirk. 
Der Wahlraum befindet sich im 

Rathaus Hausen 1. OG Sitzungssaal 
Fladunger Straße 1 
97647 Hausen 

Der Wahlraum ist barrierefrei 
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In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in 
der Zeit vom 29.04.2024 bis 19.05.2024 übersandt worden sind, 
sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem die 
Wahlberechtigten zu wählen haben. 

3. Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Brief-
wahlergebnisses um 18:00 Uhr in 

Rathaus Hausen 2. OG 
Fladunger Straße 1, 97647 Hausen 

zusammen. 
4. Jede wahlberechtigte Person kann nur in dem Wahlraum 

des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie ein-
getragen ist. 

Die Wählerinnen und Wähler haben ihre Wahlbenachrichti-
gung und einen amtlichen Personalausweis – Unionsbürgerin-
nen und Unionsbürger einen gültigen Identitätsausweis – oder 
Reisepass zur Wahl mitzubringen. 

Die Wahlbenachrichtigung ist auf Verlangen bei der Wahl ab-
zugeben. 

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede Wählerin und 
jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraums einen Stimmzet-
tel ausgehändigt. 

Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Stimme. 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 

die Bezeichnung der Partei und ihre Kurzbezeichnung bzw. die 
Bezeichnung der sonstigen politischen Vereinigung und ihr Kenn-
wort sowie jeweils die ersten zehn Bewerberinnen oder Bewerber 
der zugelassenen Wahlvorschläge und rechts von der Bezeich-
nung der Wahlvorschlagsberechtigten einen Kreis für die Kenn-
zeichnung. 

Die wählende Person gibt ihre Stimme in der Weise ab, 
dass sie auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in 

einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig 
kenntlich macht, welchem Wahlvorschlag sie gelten soll. 

Der Stimmzettel muss von der wählenden Person in einer 
Wahlkabine des Wahlraums oder in einem besonderen Neben-
raum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass ihre 
Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht 
fotografiert oder gefilmt werden. 

5. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahl-
handlung erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergeb-
nisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jede Person hat Zutritt, 
soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

6. Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein haben, kön-
nen an der Wahl im Landkreis oder in der kreisfreien Stadt, in 
dem/der der Wahlschein ausgestellt ist, 

1. durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk  
des Landkreises/der kreisfreien Stadt oder 
2. durch Briefwahl teilnehmen. 

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeinde 
(Verwaltungsgemeinschaft) einen Wahlschein, einen amtlichen 
Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen 
amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief 
mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) 
und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort spä-
testens am Wahltag bis 18 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann 
auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. 

Mit der Erteilung eines Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen 
wird für die wahlberechtigte Person im Wählerverzeichnis die Aus-
stellung des Wahlscheins vermerkt. Dieser Vermerk hat zur Folge, 
dass die wahlberechtigte Person ohne Wahlschein weder in 
einem Wahllokal noch per Briefwahl wählen kann. Gehen die 
beantragten Wahlunterlagen nicht oder nicht rechtzeitig zu, sollten 
sich die betroffenen Wahlberechtigten umgehend an ihr Wahlamt 
wenden. Bis spätestens Samstag, 8. Juni 2024, 12 Uhr, besteht 
noch die Möglichkeit, einen neuen Wahlschein beim Wahlamt zu 
beantragen, wenn glaubhaft versichert wird, dass der beantragte 
Wahlschein nicht zugegangen ist. 

7. Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur ein-
mal und nur persönlich ausüben. Das gilt auch für Wahlberech-
tigte, die zugleich in einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union zum Europäischen Parlament wahlberechtigt 
sind. Eine Ausübung des Wahlrechts durch einen Vertreter an-
stelle der wahlberechtigten Person ist unzulässig (§ 6 Abs. 4 des 
Europawahlgesetzes). 

Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder 
wegen einer Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme gehindert 
ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer 
von der wahlberechtigten Person selbst getroffenen und geäu-
ßerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hil-
feleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, 
die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung der 
stimmberechtigten Person ersetzt oder verändert oder wenn 
ein lnteressenskonflikt der Hilfsperson besteht(§ 6 Abs. 4a 
des Europawahlgesetzes). 

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer 
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheits-
strafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt 
wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der 
Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne eine geäu-
ßerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten eine Stimme ab-
gibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des 
Strafgesetzbuches). 

 
16.05.2024 
Fridolin Link 
1. Bürgermeister 

 
 

Aus dem Rathaus wird berichtet 

Wahllokal Roth bleibt geschlossen 
Wichtiger Hinweis zur Europawahl: Das Wahllokal in Roth 

bleibt bei der Europawahl am 09. Juni 2024 geschlossen. Die 
Wahlberechtigten aus Roth suchen im Rahmen dieser Wahl bitte 
das Wahllokal im Rathaus in Hausen auf oder beantragen im Vor-
feld der Wahl Briefwahlunterlagen. 
 
 
Danksagung 

Ich möchte mich bei allen Bürgerinnen und Bürgern, sowie 
bei den ortsansässigen Vereinen, Freunden und Verwandten für 
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die Glückwünsche und Besuche anlässlich meines 75. Geburts-
tages bedanken. Ganz besonders hat mich die Überraschung der 
Kindergartenkinder gefreut. 

Link 
1. Bürgermeister 

 

 
 
 
Müllkalender 
Hausen, Hillenberg 

Donnerstag, 20. Juni (+ Papier) 
Donnerstag, 04. Juli (+ Gelbe Tonne) 

Roth 
Freitag, 21. Juni 
Freitag, 05. Juli (+ Papier) 

 
 
 

Amtliche Bekanntmachungen 

Wahlbekanntmachung zur Europawahl am 9. Juni 2024 
1. Die Wahl dauert von 8 bis 18 Uhr. 
2. Die Gemeinde bildet einen Wahlbezirk. 

Der Wahlraum befindet sich in der 
Kulturscheune Nordheim v.d.Rhön 
Marktplatz 
97647 Nordheim v.d.Rhön 

Der Wahlraum ist barrierefrei 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in 

der Zeit vom 29.04.2024 bis 19.05.2024 übersandt worden sind, 
sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem die 
Wahlberechtigten zu wählen haben. 

3. Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Brief-
wahlergebnisses um 18:00 Uhr in 

Bürgerkeller 
Marktplatz, 97647 Nordheim v.d.Rhön 

zusammen. 
4. Jede wahlberechtigte Person kann nur in dem Wahlraum 

des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie ein-
getragen ist. 

Die Wählerinnen und Wähler haben ihre Wahlbenachrichti-
gung und einen amtlichen Personalausweis – Unionsbürgerin-
nen und Unionsbürger einen gültigen Identitätsausweis – oder 
Reisepass zur Wahl mitzubringen. 

Die Wahlbenachrichtigung ist auf Verlangen bei der Wahl ab-
zugeben. 

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede Wählerin und 
jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraums einen Stimmzet-
tel ausgehändigt. 

Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Stimme. 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 

die Bezeichnung der Partei und ihre Kurzbezeichnung bzw. die 
Bezeichnung der sonstigen politischen Vereinigung und ihr Kenn-
wort sowie jeweils die ersten zehn Bewerberinnen oder Bewerber 
der zugelassenen Wahlvorschläge und rechts von der Bezeich-
nung der Wahlvorschlagsberechtigten einen Kreis für die Kenn-
zeichnung. 

Die wählende Person gibt ihre Stimme in der Weise ab, 
dass sie auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in 

einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig 
kenntlich macht, welchem Wahlvorschlag sie gelten soll. 

Der Stimmzettel muss von der wählenden Person in einer 
Wahlkabine des Wahlraums oder in einem besonderen Neben-
raum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass ihre 
Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht 
fotografiert oder gefilmt werden. 

5. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahl-
handlung erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergeb-
nisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jede Person hat Zutritt, 
soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

6. Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein haben, kön-
nen an der Wahl im Landkreis oder in der kreisfreien Stadt, in 
dem/der der Wahlschein ausgestellt ist, 

1. durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk  
des Landkreises/der kreisfreien Stadt oder 
2. durch Briefwahl teilnehmen. 

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeinde 
(Verwaltungsgemeinschaft) einen Wahlschein, einen amtlichen 
Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen 
amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief 
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mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) 
und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort spä-
testens am Wahltag bis 18 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann 
auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. 

Mit der Erteilung eines Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen 
wird für die wahlberechtigte Person im Wählerverzeichnis die Aus-
stellung des Wahlscheins vermerkt. Dieser Vermerk hat zur Folge, 
dass die wahlberechtigte Person ohne Wahlschein weder in 
einem Wahllokal noch per Briefwahl wählen kann. Gehen die 
beantragten Wahlunterlagen nicht oder nicht rechtzeitig zu, sollten 
sich die betroffenen Wahlberechtigten umgehend an ihr Wahlamt 
wenden. Bis spätestens Samstag, 8. Juni 2024, 12 Uhr, besteht 
noch die Möglichkeit, einen neuen Wahlschein beim Wahlamt zu 
beantragen, wenn glaubhaft versichert wird, dass der beantragte 
Wahlschein nicht zugegangen ist. 

7. Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur ein-
mal und nur persönlich ausüben. Das gilt auch für Wahlberech-
tigte, die zugleich in einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union zum Europäischen Parlament wahlberechtigt 
sind. Eine Ausübung des Wahlrechts durch einen Vertreter an-
stelle der wahlberechtigten Person ist unzulässig (§ 6 Abs. 4 des 
Europawahlgesetzes). 

Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder 
wegen einer Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme gehindert 
ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer 
von der wahlberechtigten Person selbst getroffenen und geäu-
ßerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hil-
feleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, 
die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung der 
stimmberechtigten Person ersetzt oder verändert oder wenn 
ein lnteressenskonflikt der Hilfsperson besteht(§ 6 Abs. 4a 
des Europawahlgesetzes). 

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer 
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheits-
strafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt 
wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der 
Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne eine geäu-
ßerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten eine Stimme ab-
gibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des 
Strafgesetzbuches). 

 
16.05.2024 
Roberto Breunig 
2. Bürgermeister 

 
 
 
 
Müllkalender 
Nordheim 

Mittwoch, 19. Juni (+ Papier) 
Mittwoch, 03. Juli (+ Gelbe Tonne) 

Neustädtles 
Donnerstag, 20. Juni (+ Papier) 
Donnerstag, 04. Juli (+ Gelbe Tonne) 

Jagdgenossenschaft Heufurt 
Jahreshauptversammlung 

Am Samstag, den 08. Juni findet um 19.30 Uhr die nichtöffent-
liche Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft Heufurt 
in der Schießanlage statt.  

Tagesordnung: 1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden Th. 
Axmann, 2. Jahresbericht, 3. Protokollverlesung, 4. Kassenbe-
richt und Bericht der Kassenprüfer, 5. Verwendung des Jagdschil-
lings, 6. Sonstiges, Wünsche und Anträge.  

Alle Besitzer von jagdbaren Grundstücken sind hierzu recht 
herzlich eingeladen. 
 
Musikverein Fladungen 
Marktplatzkonzert 

Musik liegt in der Luft… am Sonntag, den 16. Juni ab 17.00 
Uhr auf dem Marktplatz in Fladungen. Das Programm beim dies-
jährigen Marktplatzkonzert ist bunt: So spielt das große Orchester 
unter der Leitung von Martin Klüber neben Marsch-, Polka- und 
Walzerklängen auch moderne Arrangements.  

Ebenfalls bietet das Vororchester unter der Leitung von Diana 
Erb und Florian Schraut eine vielfältige Stückauswahl. Für das 
leibliche Wohl der Gäste ist gesorgt. Wir freuen uns auf zahlreiche 
Zuhörer! 
 
Musikverein Heufurt e.V. 
Böhmische Serenade 

Am Sonntag, 23. Juni, lädt der Musikverein Heufurt zur dies-
jährigen Böhmischen Serenade am Sportplatz in Heufurt ein. Be-
ginn ist um 18.00 Uhr. Die Musikkapelle freut sich auf ihren 
Besuch und garantiert ein wunderbares Musikerlebnis. Eintritt frei, 
für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Entfällt bei schlechtem 
Wetter. 
 
Rhönklub Zweigverein Fladungen 
Seniorenprogramm: Wanderung auf der Hochrhön 

Im Juni lädt der Rhönklub Fladungen alle Seniorinnen und 
Senioren am Mittwoch, 19. Juni, um 13.30 Uhr zu einer kurzen 
Wanderung auf der Hochrhön ein. Wir wandern vom Parkplatz 
Schornhecke an der Hochrhönstraße über den Heidelstein zum 
Haus am Roten Moor.  

Zurück laufen wir über die Ulsterquelle zum Parkplatz Schorn-
hecke. Treffpunkt zur Bildung von Fahrgemeinschaften ist um 
13.30 Uhr am Wander-Parkplatz in der Carl-Josef-Sauer Straße 
in Fladungen. Gäste sind herzlich willkommen. 
 
Rhönklub-Zweigverein „Eisgraben“ Hausen 
Wanderung: „Die schönsten Blumen der Rhön“ 

Der Rhönklub-Zweigverein Hausen lädt am Sonntag, 09. Juni, 
zur Wanderung unter dem Motto „Die schönsten Blumen der 
Rhön“ ein. Die Rundwanderung von der Schornhecke über Hei-
delstein und Hohe Dalle dauert ca. 2 Stunden. Der Schlusshock 
wird noch geplant. Treffpunkt ist um 13.00 Uhr an der Linde mit 
Pkw. 
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Vortragsreihe Pflege 2024: Beim Pflegen gesund bleiben? 
Der Pflegestützpunkt Rhön-Grabfeld bietet auch im Jahr 2024 

eine Vortragsreihe zu pflegerelevanten Themen an. Am Mittwoch, 
den 12. Juni findet von 15.00 bis 16.30 Uhr in der Sozialstation 
St. Kilian in Mellrichstadt (Lohweg 2) ein Vortrag zum Thema 
„Beim Pflegen gesund bleiben?“ statt. Johanna Dietz von der 
Fachstelle für pflegende Angehörige, Kreiscaritasverband Rhön-
Grabfeld, ermutigt in ihrem Vortrag die Pflegenden, auch auf sich 
zu achten und Möglichkeiten der Entlastung zu erfahren. Anmel-
dung unter pflegeberatung@caritas-nes.de oder Tel. 09771 / 
611619. 
 
„Mental gestärkt im Alter” - Gesundheitsförderung 60+ 

Im Main-Rhön Gebiet startet das Projekt „Mental gestärkt im 
Alter“. Von 2024 bis 2026 sollen hierbei Angebote für ältere Men-
schen entstehen. Diese Angebote sollen ältere Menschen mental 
stärken und ihnen helfen, mit den Herausforderungen des Alterns 
umzugehen. 

Hierfür sollen Vorträge und ein Präventionskurs für Seniorin-
nen und Senioren entstehen. In dem Kurs wird es unter anderem 
um folgende Themen gehen: Bewegung im Alter, Umgang mit 
Schmerzen, Finden von neuen sozialen Kontakten. 

Die Inhalte stehen bereits fest, doch möchten die Gesund-
heitsregionen+ der Region Main-Rhön gerne mit den Seniorinnen 
und Senioren selbst die Details, die für sie wichtig sind, bespre-
chen. Zum Beispiel fragen, wo und um welche Uhrzeit ein solcher 
Kurs stattfinden soll oder wen sie sich als Kursleiter/Dozenten 
wünschen. Die Generation 60+ stellt die Experten und kann 
sagen, was wichtig ist.  

Dafür werden konkrete Tipps und Ideen gesucht. Melden Sie 
sich gerne und teilen Sie uns Ihre Meinung mit. Auch wer darüber 
hinaus gerne über den Projektverlauf informiert werden möchte 
kann sich gerne telefonisch oder per E-Mail an Katrin Jung (Tel. 
0151 / 54803986, Mail jung@diakonie-schweinfurt.de) oder Ju-
liana O.-Senft (Tel. 0971 / 7236-204, Mail senft@gesundheits-
region-baederland.de) wenden. 
 
Mitmachen beim Fotowettbewerb „Fair Handeln –  
Mitmachen und mitgestalten“! 

Gemeinsam fair leben. Dafür steht der Fairtrade-Landkreis 
Rhön-Grabfeld mit den engagierten Unternehmen, Vereinen, Or-
ganisationen sowie Kommunen vor Ort und vor allem den Bür-
gerinnen und Bürgern. Nicht nur die Erwachsenen sind dabei 
gefragt, sondern vor allem die junge Generation hat ein aus-
geprägtes Bewusstsein, was fair Handeln für sie bedeutet. Genau 
das will der Fairtrade-Landkreis sehen. 

Noch bis 15. Juni können Rhön-Grabfelder 12- bis 21- Jährige 
beim Fotowettbewerb mitmachen. Unter dem Motto: „Fair Han-
deln – Mitmachen und mitgestalten“ sind sie aufgerufen, sich 
kreativ mit den Aspekten Fairness, Toleranz und soziale Gerech-
tigkeit auseinander zu setzen und in einem Foto zu zeigen, was 
faires Handeln für sie persönlich in ihrem Alltag bedeutet. Auch 
Bildbearbeitung und Gruppenarbeit sind für das perfekte faire 
Foto erlaubt. Die Veranstalter sowie die unabhängige Jury, die 

am Ende die Siegerbilder kürt, legen großen Wert auf Vielfalt, To-
leranz und Respekt vor dem Anderen.  

Jeder Teilnehmende kann bis zu drei Fotos mit Beschreibung 
per Mail an fotowettbewerb@rhoen-grabfeld.de einreichen. Die 
Details finden Interessierte auf der Homepage des Landkreises 
bzw. direkt über www.fairtrade.rhoen-grabfeld.de.  

Die Bilder werden am Ende unter anderem im Rahmen einer 
Ausstellung präsentiert. Es gibt attraktive Gutscheine zu gewin-
nen, die wahlweise bei Pecht Shoppingwelt, Link Schuhe & Out-
door Mellrichstadt, dem Eine-Welt-Laden Bad Neustadt oder dem 
Weltladen Königshofen einlösbar sind. 
 
16. Fußball-Grundschulturnier: Wer schnappt sich 2024 in 
Strahlungen die Pokale? 

Es ist nicht mehr lange hin bis zu einem sportlichen Groß-
ereignis in diesem Jahr, der Fußball-Europameisterschaft im ei-
genen Land. Dann kämpfen die großen europäischen Nationen 
um den Titel. Nicht weniger ehrgeizig, wenn auch in kleinerem 
Rahmen, geht es am 18. Juni zu. Dann steigt das bereits 16. Fuß-
ball-Turnier der Grundschulen der Landkreise Rhön-Grabfeld und 
Schmalkalden-Meiningen, heuer auf dem Sportgelände des FC 
Strahlungen. 

Jeweils acht Mannschaften der 1. und 2. Klassen sowie der 
3. und 4. Klassen aus beiden Landkreisen treten gegeneinander 
an und kämpfen um die begehrten Podestplätze. Neben einem 
bunten Rahmenprogramm wird es auch bei der 16. Auflage des 
Turniers wieder einen prominenten Ehrengast geben. 
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Das Fußball-Grundschulturnier gibt es bereits seit dem Jahr 
2007. Anlass war die Einweihung der Skulptur „Der Junge mit der 
Deutschland-Fahne“ auf der Schanz bei Eußenhausen. Der da-
malige Landrat Ralf Luther (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) 
und sein Amtskollege Thomas Habermann aus Rhön-Grabfeld 
waren damals von der Idee eines gemeinsamen Turniers über-
zeugt und übernahmen in ihren Ämtern die Organisation und 
Durchführung. 

Mit Ausnahme der Corona-Jahre fand das Turnier jedes Jahr 
abwechselnd in den beiden Landkreisen statt. Vor Ort waren als 
Ehrengäste auch immer prominente Sportler, wie ehemalige Fuß-
ball-Nationalspieler, aktuelle Profis oder Leistungssportler aus der 
Region. So waren in den vergangenen Jahren Ex-Profi Norman 
Loose (u.a. Rot-Weiß Erfurt, Erzgebirge Aue) und Christian Wück 
dabei. Wück, der aus Werneck stammt, holte als Trainer der U17-
Junioren 2023 sowohl den Europa- als auch sensationell den 
Weltmeistertitel und übernimmt ab Sommer den Posten des Bun-
destrainers der Fußballnationalmannschaft der Frauen. Der dies-
jährige Stargast ist Florian Dietz. Der Stürmer stammt gebürtig 
aus Bad Neustadt a. d. Saale, ist in Strahlungen aufgewachsen 
und spielt aktuell beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln. 

Die Attraktivität und der Bekanntheitsgrad des Turniers haben 
in den letzten Jahren stetig zugenommen. 2024 nehmen von 
bayerischer Seite u.a. Teams von der Malbach-Grundschule Mell-
richstadt (1./2. Klasse) und aus der Grundschule Ostheim (3./4. 
Klasse) teil. Nach dem Eintreffen der Schüler wird das Turnier am 
18. Juni um 9:30 Uhr durch Landrat Thomas Habermann und 
Landrätin Peggy Greiser eröffnet. Ab 10:00 Uhr startet das Turnier 
mit dem begleitenden Rahmenprogramm. Die Siegerehrung ist 
gegen 14:00 Uhr vorgesehen. Für das leibliche Wohl in Strahlun-
gen ist bestens gesorgt. 
 
Ticketkontrollen auf den Buslinien  
im Landkreis Rhön-Grabfeld 

Mehr als 30 Buslinien sind im Landkreis Rhön-Grabfeld zur 
Sicherstellung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) 
unterwegs und bringen die Bürgerinnen und Bürger zuverlässig 
an ihr Ziel. 

Insbesondere die Einführung des (digitalen) Deutschland-
tickets erschwert die Ticketkontrollen durch das Fahrpersonal. In 
Zusammenarbeit mit dem Kommunalunternehmen des Landkrei-
ses Würzburg, kurz APG, wurden deshalb im Zeitraum vom 30. 
April bis zum 7. Mai zusätzliche Ticketkontrollen durchgeführt. 
Hierbei konnten über 30 Verstöße festgestellt werden, die jeweils 
mit einem erhöhten Beförderungsentgelt von 60 Euro belangt 
wurden. 

Die stichprobenartigen Kontrollen zeigten aber, dass die über-
wiegende Mehrheit der Fahrgäste die geltenden Vorschriften res-
pektiert und die Fahrscheine im Original ordnungsgemäß mitführt. 
Weitere Kontrollen sind künftig nicht ausgeschlossen. 
 
Sängergruppe Rhön-Grabfeld feiert runden Geburtstag 

Am Sonntag, 9. Juni, feiert die Sängergruppe Rhön-Grabfeld 
ihren 50. Geburtstag im Kreiskulturzentrum Kloster Wechterswin-
kel und mit ihr zahlreiche Chöre aus dem Landkreis: In einem 
bunten Chorfestival unter der Schirmherrschaft von Landrat Tho-
mas Habermann ist von 14.00 bis 18.00 Uhr die vielfältige Land-
schaft der Vokalmusik zu erleben. Knapp 30 Kinderchöre, 
gemischte Chöre, Männerchöre und Vokalensembles aus 28 Mit-
gliedsvereinen treten an unterschiedlichen Spielorten im Kloster 
auf. Vom Volkslied bis zum Pop-Song ist alles dabei. Los geht es 
um 14 Uhr mit einem gemeinsamen Lied aller Chöre vor der Klos-
terkirche.  

Auch für das leibliche Wohl der Gäste und Mitwirkenden wird 
mit Gegrilltem, Crêpes, Kuchen und Torten, frischem Eis sowie 
einer großen Auswahl an heißen und kalten Getränken bestens 
gesorgt sein. Der Eintritt ist frei. 
 
 
 

Evangelische Gottesdienstzeiten 
Samstag, 08. Juni 

Fladungen (Christuskirche) 18.00 Uhr Präd. Schmeußer 
Gottesdienst, anschl. Dämmerschoppen 

Sonntag, 09. Juni 
Nordheim (Erlöserkirche) 10.30 Uhr Präd. Schmeußer 
Urspringen (Ev. Kirche) 10.30 Uhr Lektor Speth 

Familiengottesdienst zum Kindergartenfest 
Stetten (Dorfgemeinschaftshaus) 10.30 Uhr 

Kindergottesdienst 
Sonntag, 16. Juni 

Stetten (Dreifaltigkeitskirche) 18.00 Uhr Pfr. Bohne 
Sonntag, 23. Juni 

Neustädtles (Ev. Kirche) 09.00 Uhr Lektor Frank 
Sondheim (St. Michael) 10.30 Uhr Lektor Frank 
Stetten (Dorfgemeinschaftshaus) 10.30 Uhr 

Kindergottesdienst 
Urspringen (Ev. Kirche) 18.00 Uhr Pfrs. Dürr
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ApothekendiensteÄrztlicher Notdienst 
 
Der europaweit einheitliche, gebührenfreie Notruf 112 ist bei le-
bensbedrohlichen Situationen auch aus dem Handynetz ohne 
Vorwahl zu erreichen. Bei Erkrankungen, mit denen man norma-
lerweise einen niedergelassenen Arzt aufsucht, wie beispiels-
weise grippale Infekte, steht außerhalb der Sprechzeiten der 
ärztliche Bereitschaftsdienst unter der deutschlandweit einheitli-
chen Rufnummer 116 117 zur Verfügung. 
 
 
Zahnärztlicher Notdienst 
(von 10.00 bis 12.00 Uhr und von 18.00 bis 19.00 Uhr) 
 
am 08./09. Juni 
Ulrich Krickel 
Spörleinstr. 10, 97616 Bad Neustadt, Tel. 09771 / 2449 
 
am 15./16. Juni 
Dr. Benjamin Kubik 
Gartenstr. 12, 97616 Bad Neustadt, Tel. 09771 / 630950 
 
am 22./23. Juni 
Anett Rittinger 
Spörleinstr. 22, 97616 Bad Neustadt, Tel. 09771 / 2532 
 
 
Tierärztlicher Notdienst 
 
Bitte wenden Sie sich telefonisch an Ihre/n Haustierärztin/-tierarzt 
oder an eine/n andere/n niedergelassene/n Tierärztin/Tierarzt in 
Ihrer Nähe. Der zuständige Notdienst wird Ihnen dort mitgeteilt.

08. Juni 

 

09. Juni 

 

10. Juni 

 

11. Juni 

 

12. Juni 

 

13. Juni 

 

14. Juni 

 

15. Juni 

 

16. Juni 

 

17. Juni 

 

18. Juni 

 

19. Juni 

 

20. Juni 

 

21. Juni 

 

22. Juni 

 

23. Juni 

 

24. Juni 

St.-Martin-Apotheke, Marktplatz 18, 
Mellrichstadt, Telefon 09776 / 5733 
Adler-Apotheke, Badergasse 2, 
Fladungen, Telefon 09778 / 9282 
Hainberg-Apotheke, Beethovenweg 12, 
Mellrichstadt, Telefon 09776 / 6880 
Burg-Apotheke, Marktstr. 28, 
Ostheim, Telefon 09777 / 550 
Rhön-Apotheke, Marktplatz 14, 
Mellrichstadt, Telefon 09776 / 81100 
Schloß-Apotheke, Marktstr. 49, 
Ostheim, Telefon 09777 / 1548 
St.-Martin-Apotheke, Marktplatz 18, 
Mellrichstadt, Telefon 09776 / 5733 
Adler-Apotheke, Badergasse 2, 
Fladungen, Telefon 09778 / 9282 
Hainberg-Apotheke, Beethovenweg 12, 
Mellrichstadt, Telefon 09776 / 6880 
Burg-Apotheke, Marktstr. 28, 
Ostheim, Telefon 09777 / 550 
Hainberg-Apotheke, Beethovenweg 12, 
Mellrichstadt, Telefon 09776 / 6880 
Burg-Apotheke, Marktstr. 28, 
Ostheim, Telefon 09777 / 550 
St.-Martin-Apotheke, Marktplatz 18, 
Mellrichstadt, Telefon 09776 / 5733 
Adler-Apotheke, Badergasse 2, 
Fladungen, Telefon 09778 / 9282 
Hainberg-Apotheke, Beethovenweg 12, 
Mellrichstadt, Telefon 09776 / 6880 
Burg-Apotheke, Marktstr. 28, 
Ostheim, Telefon 09777 / 550 
St.-Martin-Apotheke, Marktplatz 18, 
Mellrichstadt, Telefon 09776 / 5733 

Essen – Trinken – Geselligkeit
Gastronomie im Bereich der Verwaltungsgemeinschaft Fladungen

Fladungen und Ortsteile Hausen und Roth

Restaurant – Café – Hotel  Sonnentau 09778 / 91220 
Wurmbergstraße 1-3, Weinstube, Wellness-Day-Spa

Sennhütte  Berggasthof und Hotel 09778 / 9101-0 
Restaurant und Café

Zur Weimarschmiede  Weimarschmieden 09778 / 1605 
Mo+Do 11.30-20 Uhr, Fr-Sa-So+Feiertage 11.30-22 Uhr, Di & Mi Ruhetag

Berggasthof Rother Kuppe  Rother Kuppe 1 09779 / 850235 
regionale & saisonale Speisen, hgm. Torten Fr-Di 11.30-18 Uhr, Mi & Do Ruhetag

Braustüble  Roth, Hauptstraße 7 09779 / 8587607 
Mi-Sa 10-22 Uhr, So 10-20 Uhr, gut bürgerliche Küche, Spezialität: Hähnchen

Moccas Rhönstübchen  Brüchs, Lindenstr. 17 09778 / 7489575 
Do/Fr ab 14.30, Sa/So ab 11.30 & auf Anfrage - www.moccas-rhoenstuebchen.de
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Biohof Röder – Hofladen, Roth, Hauptstr. 11 ℡ 09779/8587803 
Do 18-20 Uhr; Fr 14-18 Uhr; Sa 10-12 Uhr & nach Absprache geöffnet 
Adler-Apotheke, Fladungen, Badergasse 2, ℡ 09778/9282 
Öffnungszeiten: Mo-Sa von 9-12.30 Uhr, Mo-Fr von 14-18 Uhr 
Baumpflege JACOB, Fladungen, Hochrhönstr. 27, ℡ 09778/748636 
Baumfällung, Baumpflege, Fräsen von Baumstubben, Hackschnitzel 
Rhöner Bauernladen am Freilandmuseum Fladungen ℡ 09778/642 
Apr-Okt: Mo-Sa 10-18, So & Feiert. 11-18 Uhr; Nov-Mär: Fr 10-18, Sa 10-14 Uhr 
Schreinerei Markert, Fladungen, Hochrhönstr. 6b, ℡ 0160/2369949 
Möbel, Innenausbau, Außenfassaden, Bauelemente aller Art 
Metzgerei DROS, Fladungen, Ludwigstraße 32, ℡ 09778/215 
Rhöner Wurst- und Grillspezialitäten 
Fuchs Metallbau GmbH, Fladungen, Weihersweg 6 ℡ 09778/373 
Metall- und Zaunbau; E-Mail: fuchs-metallbau-gmbh@gmx.de 
Achim Kümmeth, Fladungen, Marktplatz 3, ℡ 09778/300 
Fachbetrieb für Innen- und Außenputz, Trockenbau & Fließ-Estrich 
Sturm Bau GmbH & Co. KG, Fladungen, Flurstr. 7, ℡ 0171/3754167 
Rohbau, Umbau, Außenanlagen, Pflaster- und Natursteinarbeiten 
STADLER Kälte- u. Elektro-Technik, Fladungen, ℡ 09778/7222 
Kühlzellen, -theken, Froster, Klimaräume, Klimatisierungen aller Art 
Haarstudio Sturm, Fladungen, Ludwigstr.14, ℡ 09778/336 
Offen: Di-Fr 8-12 und 13-18, Sa 8-13 Uhr,Terminvereinbarung erwünscht 
Rüdiger Sebold Zahnarzt, Fladungen, Weihersweg 1, ℡ 09778/7107 
Mo-Fr 9-12 Uhr, Di 16-19 Uhr, Mo+Do 14-17 Uhr sowie nach Vereinbarung 
Die kleine Holzwerkstatt, Oberflad., Hauptstr. 36, ℡ 09778/740086 
Massivholzmöbel, Innenausbau, Reparaturen, Restaurationen 
Zentgraf & Vey GmbH, Fladungen, Schlagmühle 1, ℡ 09778/270 
Grabmale in handwerklicher Perfektion – Natursteine 
Weihersmühle Fam. Hückl, Fladungen, Weihersweg 25+27 ℡ 09778/356 
Gästehaus, Frühstücksbuffet, Mühlenladen, Holzofenbrot, Fahrradverleih 
www.weihersmuehle.com, fb\weihersmuehle, weihersmuehle@t-online.de

Impressum: 
 
Herausgeber: Verwaltungsgemeinschaft Fladungen, 

Marktplatz 1, 97650 Fladungen, 
Tel. 09778/9191-0 

Redaktion: Streutal-Journal GmbH & Co. KG, Meininger Landstr. 31a, 
97638 Mellrichstadt 

Anzeigen: mitteilungsblatt@streutal-journal.de 
Druck: Druckerei Mack, Friedenstraße 9, 

97638 Mellrichstadt 
Auflage: 1.850 Exemplare 
 
Verantwortlich für den amtlichen Teil ist die Verwaltungsgemeinschaft Fladungen. Für 
Mitteilungen von Vereinen, Kirchen etc. sind die jeweiligen Verfasser verantwortlich. 
 
Erscheinungsweise: Das Mitteilungsblatt erscheint in der Regel alle 14 Tage am Wo-
chenende. Es wird an alle mit der Werbepost erreichbaren Haushalte im Gebiet der 
Verwaltungsgemeinschaft Fladungen kostenlos verteilt. Im Bedarfsfall sind Einzel-
exemplare im Rathaus Fladungen, im Rathaus Nordheim oder in der Bäckerei Hippeli 
in Hausen kostenlos erhältlich. Zudem ist das Mitteilungsblatt online unter https:// 
www.fladungen-vgem.de – Aktuelles – Mitteilungsblatt kostenlos abrufbar. Bei Druck-
fehlern besteht kein Anspruch auf Schadenersatz. Für eingesandte Manuskripte und 
Bilder wird keine Haftung übernommen.

Handwerk, Handel 
und Dienstleistungen im Bereich 

der Verwaltungsgemeinschaft FladungenWir sind für S
ie da!

Baubetrieb Johannes Weiß, Fladungen, ℡ 09778/8291 
Bischof-Wagenhauber-Str. 12 – Hoch- & Betonbau, Pflaster- & Natursteinarbeiten 
Stäblein, Fladungen/Heufurt, Wegscheide 7, ℡ 09778/285 
Putz- und Malergeschäft, Raum- und Fassadengestaltung 
Stumpf-Abzeichen, Nordheim, Schulstr. 3, ℡ 09779/8588803 
www.stumpf-abzeichen.de – Textilveredelung, Uniformeffekte, Vereinsabzeichen 
Dieter Hippeli, Hausen, St.-Georg-Straße 3, ℡ 09778/385 
www.baeckerei-hippeli.de – Bäckerei & Konditorei 
Joachim Markert, Hausen, Stettener Str. 16, ℡ 09778/453 
Heizung, Sanitär, Spenglerei, Rohrkamera mit Ortung und Reinigung 
Werbewerkstatt Stäblein, Heufurt, Thorgartenweg 4, ℡ 09778/9220 
Fahrzeug- und Objektbeschriftungen 
Pascal Müller, Heufurt, Obere Dorfgasse 7, ℡ 09778/7190 
Heizung, Sanitär, Kachelofenbau, Spenglerei 
Alexander Stäblein, Nordheim, Pfingstgraben 1, ℡ 09779/1594 
www.rhoener-grabmale.de – Grabmale und Treppenbau 
rhoener.de – Ihr Getränke-Markt, Oberfladungen, ℡ 09778/7178 
Geöffnet: Mo-Fr 16.30-19.00 Uhr, Sa 10-12 + 14-16 Uhr, Mi Ruhetag 
CUBE Store Rhön, Nordheim, Torwiesen 1, ℡ 09779/8580011 
Fahrräder und eBikes; Offen: Mo-Fr 10-18 Uhr , Sa 10-14 Uhr 
DIETZEL & SOHN, Fladungen, Bahnhofstr. 18, ℡ 09778/748068-0 
www.dietzel-bau.de – Hochbau, Tiefbau, Transportbeton, Containerdienst 
Holzbau Dietz oHG, Heufurt, Obere Dorfgasse 18, ℡ 09778/7157 
Zimmerer- und Dachdeckarbeiten, Altbausanierung, Holzrahmenbau 
Fensterbau Steffen Keßler, Hausen, Fladunger Str. 6, ℡ 09778/1298 
Fensterbau, Schreinerei,Türen; E-Mail: fensterbau-kessler@t-online.de 
Autohaus Walter Orf, Hausen, Fladunger Str. 29, ℡ 09778/91950 
www.autohaus-orf.de – VW- und Audi-Servicepartner 
Perleth Bauelemente, Leubach, St.-Vitus-Weg 11, ℡ 09778/7480355 
Fenster, Tore, Türen, Insekten- und Sonnenschutz, Innenausbau 
Schreinerei Detlef Hippeli, Nordheim, Pfingstgraben 31 ℡ 09779/858700 
Innenausbau, Schreinerarbeiten aller Art, Fußböden & Montagearbeiten 
E-Mail: detlef.hippeli@web.de

Öffnungszeiten der 
Verwaltungsgemeinschaft Fladungen: 

 
Montag, Mittwoch und Freitag nur mit Terminvereinbarung 
Dienstag 08:00-12:00 Uhr geöffnet (ohne Termin) 
Donnerstagnachmittag 13:00-17:30 Uhr geöffnet (ohne Termin) 
 

Telefonische Erreichbarkeit 
Zentrale: ℡ 09778 / 9191-0 
Vorzimmer Bürgermeister/Geschäftsleitung ℡ 09778 / 9191-210 
Einwohnermeldeamt/Passamt/ 
Gewerbeamt/Friedhofsverwaltung ℡ 09778 / 9191-230 o. -231 
Öffentliche Sicherheit und Ordnung ℡ 09778 / 9191-232 o. -231 
Bauamt ℡ 09778 / 9191-240 o. -241 
Techniker ℡ 09778 / 9191-260 
Personal/Kindergärten/Rentenangelegenheiten℡ 09778/9191-220 o. -221 
Kämmerei ℡ 09778 / 9191-250 
Grund- und Gewerbesteuer ℡09778 / 9191-251 
Kasse ℡ 09778 / 9191-252 o. 253
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Weimarer Str. 7 ⋅ 97638 Mellrichstadt
Tel. 09776 7304 ⋅ www.mahr-kueche-bad.de

5 statt 2 Jahre
Wir verlängern Ihre Garantie!

Kostenfreie Zusatzgarantie auf alle Einbauküchengeräte

beim Kauf einer Küche im Jahr 2024 *

* ab einem Wert von 5.000 €

Säulensaal am Sportplatz

(Oskar-Herbig-Halle)

MELLRICHSTADT
Säulensaal am Sportplatz

(Oskar-Herbig-Halle)

MELLRICHSTADT
Mit freundlicher Unterstützung der Stadt Mellrichstadt

Für das leibliche Wohl ist gesorgt

Alle Spiele der deutschen Nationalelf

Vorrunde: 14. Juni / 19. Juni / 23. Juni

Weitere Partien nach Spielplan

Wir feiern die 
  Heim-EM 2024!Wir feiern die 
  Heim-EM 2024!

HIER könnte Ihre Anzeige stehen! 

Anzeigenaufgabe und weitere Informationen: 

09776 / 26297-17 oder per E-Mail an 

mitteilungsblatt@streutal-journal.de 

Wir freuen uns auf Ihren Auftrag!
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Tischreservierung ab 6 Personen möglich
 0176 / 96458016   info@bandanhof.de

Bandanhof
Rappershäuser Str. 9 · Hendungen

28.06.
Freitag

Tischreservierung ab 6 Personen möglich
 09778 / 7489575   info@moccas-rhoenstuebchen.de

Moccas Rhönstübchen
Lindenstr. 17 · Brüchs

12.07.
Freitag

Tischreservierung ab 6 Personen möglich
 09776 / 26297-19   info@streutal-journal.de

Kirschgarten-Grill
Industriestr. 25 · Mellrichstadt

26.07.
Freitag

Tischreservierung auf Anfrage
 09777 / 917050   tourismus@ostheim.de

Musikpavillon
Am Tanzberg 4 · Ostheim

09.08.
Freitag

Tischreservierung ab 2 Personen möglich
 09776 / 26297-19   info@streutal-journal.de

Birkighütte
Alte Panzerstraße 15 · Oberstreu

23.08.
Freitag

mitmitLive-MusikLive-Musik

EINTRITT 
FREI

Beginn 1800

Aktuelle Infos:
www.streutal-journal.de
Facebook / Instagram

@streutaljournal

Paulinenstraße 1b  ·  97645 Ostheim  ·  www.auto-rhoen.de
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